
§ 2 3 7  8. Kapitel — Straftaten gegen die staatliche Ordnung 274

1. Zur G ew ährleistung der Ordnung und Sicherheit im Strafvollzug
und im Interesse der Verwirklichung der Rechte und Pflichten der 

S trafgefangenen nach den G rundsätzen des SVWG (§§ 43 ff.) w urde § 236 
in das Gesetz aufgenommen.

2. Voraussetzung fü r eine B estrafung ist der Zusammenschluß von 
m indestens zwei Inhaftierten  m it dem  Ziel der W iderstandsleistung,

des tätlichen Angriffs oder der Nötigung gegenüber den Bewachungs
und Aufsichtspersonen. F ür Fälle des gewaltsam en gem einsam en Aus
bruchsversuchs w ird das Ziel der W iderstandsleistung und des Angriffs 
in der Regel m it vorliegen. Anders aber z. B. bei einem  gem einsamen 
Fluchtversuch durch m ehrere Inhaftie rte  (z. B. w ährend eines A rbeits
einsatzes in der Landw irtschaft), wo das Vorliegen eines gem einsam 
begangenen Vergehens nach § 237 zu prüfen sein wird. Der Tatbestand 
des § 236 ist erfüllt, wenn ein Zusam m enschluß m it der beschriebenen 
Zielstellung erfolgt. Die W iderstandsleistung oder der tätliche A ngriff 
b raucht nicht vorgenomm en zu sein. Ist das jedoch der Fall, dann ist zu 
prüfen, ob tateinheitlich §§ 212, 214 oder § 216 m it verletzt sind.

3. Im Gegensatz zu § 235 w erden im § 236 nu r Inhaftierte erfaßt. Das 
sind Personen, die sich auf G rund einer richterlichen Entscheidung

in H aft (Untersuchungshaft nach § 122 StPO oder S tra fhaft in  den For
men der §§ 38, 74, 75) befinden. V orläufig festgenom m ene Personen oder 
Personen, die in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen sind, w erden 
nicht erfaßt.

4. Nach Abs. 3 machen sich Rädelsführer eines Verbrechens schuldig. 
R ädelsführer sind O rganisatoren oder A nführer von Zusam m en

rottungen (§ 217 Abs. 2). Diese Eigenschaft braucht bei einem  solchen 
Zusam menschluß nicht auf eine Person beschränkt zu bleiben.

§ 237

Entweichen aus gerichtlich angeordnetem 
Freiheitsentzug

(1) Ein Verurteilter, der durch Flucht aus einer Straf
vollzugseinrichtung oder aus der Bewachung oder Beaufsich
tigung der damit Beauftragten den Vollzug eines gerichtlich 
angeordneten Freiheitsentzuges verhindert, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit kann abgesehen werden, wenn sich der Täter den Sicher
heitsorganen freiwillig stellt.

I. Der C harak ter der S trafen  m it F reiheitsentzug in der sozialistischen 
Gesellschaft als E tappe bei der B ew ährung und W iedergutm achung 

des Täters und ih re  erzieherische Rolle bei der Zurückführung des Täters


